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N A C H R U F 
 

Der Landkreis Freyung-Grafenau trauert um 

 

Herrn Max Wiesmann 
 

Herr Wiesmann war von 1972 bis 1990 Mitglied des Kreistages des Landkreises Freyung-

Grafenau. Er war während dieser Zeit Mitglied im Sozialausschuss und im Bauausschuss. Im 

Mittelpunkt seines Wirkens als Kommunalpolitiker standen immer die Belange der Bürgerin-

nen und Bürger seiner Heimat 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau wird Herrn Wiesmann in Dankbarkeit ein ehrendes Geden-

ken bewahren. 

 

Freyung, 13.10.2014 

 

Sebastian Gruber 

Landrat des Landkreises 

Freyung-Grafenau 
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Bekanntmachung über die Feststellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses 2013 

des Kommunalunternehmens 

Abfallwirtschaft Donau-Wald, 

Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU 

Donau-Wald), Außernzell 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 

22.07.2014 den geprüften Jahresabschluss 

2013 behandelt und folgenden Beschluss ge-

fasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresab-

schluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 

168.156,61 € und einem Jahresüberschuss 

von 3.033,04 € fest und beschließt, den Jah-

resüberschuss auf neue Rechnung vorzutra-

gen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SüdTreu 

Süddeutsche Treuhand GmbH, München, hat 

den Jahresabschluss 2013 geprüft und den 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-

fers 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang – unter Einbeziehung der 

Buchführung und den Lagebericht der Ab-

fallwirtschaft Donau-Wald Anstalt des öffent-

lichen Rechts – AKU Donau-Wald, Außern- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2013 geprüft.  

… 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-

gen geführt. Nach unserer Beurteilung auf-

grund der bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse entspricht der Jahresabschluss 

der Abfallwirtschaft Donau-Wald Anstalt des 

öffentlichen Rechts – AKU Donau-Wald, Au-

ßernzell, den deutschen handelsrechtlichen 

Vorschriften und den ergänzenden landes-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Kommunalun-

ternehmens. Der Lagebericht steht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Kommunalunternehmens und stellt die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwick-

lung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Kommunalunternehmens 

geben nach unserer Beurteilung keinen An-

lass zu Beanstandungen.“ 

 

 München, 30.05.2014 

 SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

3. Der Jahresabschluss 2013 liegt zusammen 

mit dem Lagebericht in der Zeit vom 

01.12.2014 bis 12.12.2014 während der all-

gemeinen Dienststunden in der Geschäfts-

 

N A C H R U F 
 

Der Landkreis Freyung-Grafenau betrauert den Tod seiner ehemaligen Mitarbeiterin 

 

Frau Rosa Buchberger 
 

Die Verstorbene war von 1949 bis zu ihrem rentenbedingten Ausscheiden im Jahr 1991 zu-

nächst beim Altlandkreis Wolfstein und danach beim Landkreis Freyung-Grafenau beschäf-

tigt. Aus ihrer langjährigen Dienstzeit in der Sozialverwaltung bleibt uns Frau Buchberger als 

stets zuverlässige und einsatzfreudige Mitarbeiterin in Erinnerung, die aufgrund ihrer persön-

lichen Charaktereigenschaften allseits geachtet und beliebt war. 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau und seine Bediensteten werden der Verstorbenen stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 

 

Freyung, 14. Oktober 2014 

 

Sebastian Gruber       Friedrich Weber 

Landrat                Personalratsvorsitzender 
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stelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 

94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf. 

 

 

Außernzell, 01.10.2014 

AKU Donau-Wald 

 

Ludwig Lankl 

Verwaltungsratsvorsitzender 

 

 

 

Bekanntmachung über die Feststellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses 2013 

des Kommunalunternehmens 

BBG Donau-Wald KU, 

Anstalt des öffentlichen Rechts, Außernzell 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 

22.07.2014 den geprüften Jahresabschluss 

2013 behandelt und folgenden Beschluss ge-

fasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresab-

schluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 

2.596.253,03 € und einem Jahresüberschuss 

von 120.279,56 € fest und beschließt, den 

Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzu-

tragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SüdTreu 

Süddeutsche Treuhand GmbH, München, hat 

den Jahresabschluss 2013 geprüft und den 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-

fers 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang – unter Einbeziehung der 

Buchführung und den Lagebericht des BBG 

Donau-Wald KU – Kommunalunternehmen 

für die Behandlung von Bioabfällen und 

Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des 

ZAW Donau-Wald, Außernzell, für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2013 geprüft.  

… 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter 

Einbeziehung der Buchführung und des La-

geberichts hat zu keinen Einwendungen ge-

führt. Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se entspricht der Jahresabschluss des BBG 

Donau-Wald KU – Kommunalunternehmen 

für die Behandlung von Bioabfällen und 

Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des 

ZAW Donau-Wald, Außernzell, den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und 

den ergänzenden landesrechtlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Kommunalunternehmens. 

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Kommu-

nalunternehmens und stellt die Chancen und 

Risiken der künftigen Entwicklung zutref-

fend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Kommunalunternehmens geben nach un-

serer Beurteilung keinen Anlass zu Bean-

standungen.“ 

 

 München, 30.05.2014 

 SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

3. Der Jahresabschluss 2013 liegt zusammen 

mit dem Lagebericht in der Zeit vom 

01.12.2014 bis 12.12.2014 während der all-

gemeinen Dienststunden in der Geschäfts-

stelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 

94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf. 

 

 

Außernzell, 01.10.2014 

BBG Donau-Wald KU 

 

Ludwig Lankl 

Verwaltungsratsvorsitzender 

 

 

 

Bekanntmachung über die Feststellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses 2013 

des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Donau-Wald, Außernzell 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sit-

zung am 25.07.2014 den geprüften Jahresab-

schluss 2013 behandelt und folgenden Be-

schluss gefasst: 

  

 Die Verbandsversammlung stellt den Jahres-

abschluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 

89.818.466,86 € und einem Jahresgewinn von 

2.729.592,97 € fest und beschließt, den Jah-

resgewinn im hoheitlichen Bereich in Höhe 

von 2.830.617,13 € auf neue Rechnung vorzu-

tragen und den Jahresverlust beim Betrieb 

gewerblicher Art in Höhe von 101.024,16 € 

aus der zweckgebundenen Rücklage zu til-

gen. 
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2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SüdTreu 

Süddeutsche Treuhand GmbH, München, hat 

den Jahresabschluss 2013 geprüft und den 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-

fers 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang – unter Einbeziehung der 

Buchführung und den Lagebericht des 

Zweckverbands Abfallwirtschaft Donau-

Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft.  

… 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter 

Einbeziehung der Buchführung und des La-

geberichtes hat zu keinen Einwendungen ge-

führt. Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se entspricht der Jahresabschluss des Zweck-

verbands Abfallwirtschaft Donau-Wald, Au-

ßernzell, den deutschen handelsrechtlichen 

Vorschriften und den ergänzenden landes-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands. 

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-

verbands und stellt die Chancen und Risiken 

der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweck-

verbands geben nach unserer Beurteilung 

keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 

 

 München, 30.05.2014 

 SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

3. Der Jahresabschluss 2013 liegt zusammen 

mit dem Lagebericht in der Zeit vom 

01.12.2014 bis 12.12.2014 während der all-

gemeinen Dienststunden in der Geschäfts-

stelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 

94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf. 

 

 

Außernzell, 01.10.2014 

ZAW Donau-Wald 

 

Ludwig Lankl 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 2014 

des Zweckverbandes Wintersportzentrum 

Mitterfirmiansreut-Philippsreut 

 

Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) er-

lässt der Zweckverband folgende Haushaltssat-

zung: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 

wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwal-

tungshaushalt in den Einnahmen und Ausga-

ben mit 1.665.200 € und im Vermögenshaus-

halt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

261.040 € ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4  

 

1. Betriebskostenumlage: 

    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erho- 

 ben. 

 

2. Investitionsumlage: 

    Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen  

 nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 

 Ausgaben im Vermögenshaushalt (Umlage- 

 soll) wird auf 200.000 € festgesetzt und auf 

 die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 Umlegungsschlüssel ist § 14 a der Verbands- 

 satzung n.F. 

 

     Landkreis Freyung-Grafenau = 150.000 € 

     Gemeinde Philippsreut       =   50.000 € 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 250.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 
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§ 7 

 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 

2014 in Kraft. 

 

Die Regierung von Niederbayern hat mit 

Schreiben vom 22.09.2014 die Haushaltssatzung 

genehmigt. Die Haushaltssatzung und der 

Haushaltsplan liegen gemäß Art. 27 Abs. 1 

KommZG i.V.m. Art. 65 GO während des ganzen 

Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckver-

bandes Wintersportzentrum Mitterfirmiansreut-

Philippsreut im Landratsamt Zimmer Nr.105 

innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 

Einsicht bereit. 

 

 

Freyung, 13.10.2014 

-Zweckverband- 

 

Gruber 

Landrat und Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Vollzug des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG); 

PBF GmbH & Co. KG, Ratzinger Weg 9, 

94065 Waldkirchen; 

Errichtung und Betrieb einer Flüssiggas-

versorgungsanlage in Thurmansbang; 

Bekanntmachung nach § 3 a UVPG 

 

Die PBF GmbH & Co. KG, Ratzinger Weg 9, 

94065 Waldkirchen beantragt die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb einer Flüssiggasversor-

gungsanlage auf dem Grundstück Flur-Nr. 

1616/1, Gemarkung und Gemeinde Thurmans-

bang (Am Seiderberg 6, 94169 Thurmansbang). 

 

Das geplante Vorhaben ist genehmigungsbe-

dürftig nach § 4 BImSchG i.V.m. § 1 der Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. 

BImSchV und der Nr. 9.1.1.2 (V) des Anhangs 

zur 4. BImSchV. 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wur-

de eine standortbezogene Vorprüfung des Ein-

zelfalls nach § 3c Satz 2 UVPG i.V.m. der Nr. 

9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG durchgeführt. 

 

Die Prüfung ergab, dass durch das Vorhaben 

keine erheblichen nachteiligen Umwelteinwir-

kungen zu erwarten sind. Daher ist die Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich.  

Die Entscheidung hierüber kann während der 

Dienststunden im Landratsamt Freyung-

Grafenau, Gebäude Königsfeld, Grafenauer Str. 

44, 94078 Freyung, Zimmer-Nr. 318, eingesehen 

werden.  

 

Hinweis: Diese Feststellung ist nicht selbststän-

dig anfechtbar. 

 

 

Freyung, 24.10.2014 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Fuchs, ROI 
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